
Mieterschlichtung Sirnach & Münchwilen

In allen Kantonen gibt es kantonale, regionale oder kommunale Schlichtungsbehörden für Miet- und
Pachtverhältnisse. Diese sind dazu verpflichtet, Mieter und Mieterinnen wie auch Vermieter und
Vermieterinnen in allen Mietfragen zu beraten. Bei Streitigkeiten dieser Parteien bezüglich eines
Mietvertrags versuchen die Schlichtungsbehörden eine gütliche Einigung zu erzielen. In einigen
Fällen (Kündigung, Erstreckung des Mietverhältnisses und Verwendung von hinterlegten
Mietzinsen) können sie Entscheide fällen.

Zuständigkeit

Bei Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis unbeweglicher Sachen ist die Schlichtungsbehörde am
Ort der gelegenen Sache zuständig.

Ab August 2023 ist die Gemeinde Sirnach für die Schlichtungsfälle der Gemeinden Sirnach
und Münchwilen Ansprechspartnerin, d.h. die Schlichtungsbehörde Sirnach ist für das ganze
Gemeindegebiet der Gemeinden Sirnach und Münchwilen verantwortlich. Der Wohnsitz der
Parteien spielt keine Rolle.

Adresse
Schlichtungsstelle Sirnach & Münchwilen
z.H. Monika Baumann
Kirchplatz 5, 8370 Sirnach
Tel. 071 969 34 27
E-Mail

Einleitung eines Verfahrens

Das Verfahren wird durch das Einreichen eines schriftlichen Begehrens eingeleitet. Bei gewissen
mietrechtlichen Streitigkeiten ist zu beachten, dass die Einleitung eines Verfahrens von der Wahrung
einer Frist abhängt (z.B. Kündigungsanfechtung). Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist
grundsätzlich kostenlos. Dem Schlichtungsbegehren sind alle für die Beurteilung des Streitfalles
notwendigen Unterlagen (Mietvertrag etc.) beizulegen.

Um ein Gesuch bei der Gemeinde Sirnach einzureichen, verwenden Sie bitte das untenstehende
Formular "Schlichtungsbegehren". (zwingend)

Schlichtungsbegehren PDF (zum von Hand ausfüllen)
Schlichtungsbegehren Word (zum digital ausfüllen)

mailto:monika.baumann@sirnach.ch
https://www.sirnach.ch/public/upload/assets/8388/Schlichtungsbegerehn%20PDF_21.03.2025.pdf?fp=3
https://www.sirnach.ch/public/upload/assets/12949/Schlichtungsbegehren%20Word%2021.03.2025.docx?fp=4


 

Amtliche Wohnungsabnahme

Benötigen Sie Unterstützung bei der Wohnungsabnahme? Hier finden Sie weitere Informationen zur
amtlichen Wohnungsabnahme.
 

Zusammensetzung Schlichtungsbehörde

 

Präsident

Kurt Liechti
Sonnhaldenstrasse 10
8370 Sirnach
Tel. 079 746 45 23

Sekretariat

Monika Baumann
Kirchplatz 5
8370 Sirnach
Tel. 071 969 34 27
E-Mail

Mietervertreter / Stv. Präsident

Marco Siegrist
Murgtalstrasse 4
9542 Münchwilen

Mietervertreter

Peter Günsch
Fabrikweg 8
8370 Sirnach

Vermietervertreterin

Sara Kellenberger
Fischingerstrasse 46
8370 Sirnach

https://www.sirnach.ch/verwaltung/dienstleistungen-az/Wohnungsabnahme%20(amtlich).html/224/egov_service/1229
https://www.sirnach.ch/verwaltung/dienstleistungen-az/Wohnungsabnahme%20(amtlich).html/224/egov_service/1229
mailto:monika.baumann@sirnach.ch


Vermietervertreterin

Petra Schlauri
Webereiplatz 10
8370 Sirnach

 

Links

www.mietrecht.ch Mietrechtspraxis/mp

www.mieterverband.ch Mieterinnen- und Mieterverband MV

www.hev-schweiz.ch Hauseigentümerverband Schweiz

www.hev-tg.ch Hauseigentümerverband Thurgau

Amtliche Formulare Amtliche Formulare Mietwesen Kanton Thurgau

mietrechtspraxis | mp Abfrage Adressen und Praxis Schlichtungsbehörden (ortsübliche
Kündigungstermine)

 

http://www.mietrecht.ch/
http://www.mieterverband.ch/
https://www.hev-schweiz.ch/
http://www.hev-tg.ch/
https://djs.tg.ch/administration-rechtsdienst/amtliche-formulare-.html/4952
https://www.mietrecht.ch/schlichtungsbehorden/ubersicht

